
ARBEIT. LEBEN. GERECHTIGKEIT. 

 

Beschäftigte mit Tätigkeiten in der Waldarbeit 

der Kommunen in Baden-Württemberg 

Land- und Stadtkreise stellen Betriebsmittel für 

die waldarbeitereigene Motorsäge! 

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) setzt sich durch! Nach vielen Jahren unserer Bemühungen zur Gestellung 

der Motorsäge und Betriebsmittel durch den Arbeitgeber, stellen die Land- und Stadtkreise ab 1. Juli 2014 

den Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) und das Bio-Sägekettenhaftöl für den betrieblichen Einsatz der wald-

arbeitereigenen Motorsäge. 

Jahrzehntelang fordert die IG BAU die Gestellung der Motorsäge durch den Arbeitgeber, noch immer besteht keine 

Bereitschaft zur Gestellung und Entlastung der Beschäftigten. Dabei wäre es an der Zeit. Im 20. Jahrhundert ist es 

nicht mehr vermittelbar, dass der Waldarbeiter die Motorsäge noch immer für die Verrichtung seiner Arbeit mit-

bringen muss. 

In einem ersten Schritt ist es uns jedoch gelungen, dass der Arbeitgeber zu mindestens die Betriebsmittel stellen 

muss. Endlich ist es nicht mehr Aufgabe jeden einzelnen Beschäftigten, den strengen rechtlichen Vorgaben zum 

Transport und der Lagerung von Sonderkraftstoffen Rechnung zu tragen. 

Beschäftigte die unter den Geltungsbereich des TVöD-Wald BaWü fallen und für den Landesbetrieb Forst Baden-

Württemberg (Forst BW) tätig sind, dies sind insbesondere die Beschäftigten der Land- und Stadtkreise, wird ab 

1. Juli 2014 der Sonderkraftstoff und das Bio-Sägekettenhaftöl für den betrieblichen Einsatz der Motorsäge ge-

stellt. Die Beschaffung und Lagerung erfolgt durch Forst BW im Auftrag des Arbeitgebers. Die Motorsägenentschä-

digung verringert sich entsprechend, Entschädigungen für den Kraftstoff und das Bio-Sägekettenhaftöl werden ab 

Juli 2014 nicht mehr gezahlt. 

Zur Einrichtung der erforderlichen Logistikkette (zum Beispiel der Festlegung der Standorte für die Gefahrstoffcon-

tainer) sollen Arbeitnehmervertreter beteiligt werden. 

Für die von der Neuregelung nicht betroffenen Beschäftigten, werden wir die Verhandlungen über die Methodik zur 

Berechnung des Entschädigungssatzes für den Sonderkraftstoff fortsetzen. Eine Betriebsmittelgestellung lehnen die 

Arbeitgeber bisher ab. 
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